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(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können gemäß § 

61 Abs. 2 NStrG und § 10 Abs. 5 S. 2 NKomVG mit 

einer Geldbuße geahndet werden. 

 

(3) Die Anwendung von Zwangsmitteln im Rahmen von 

anderen Vorschriften, insbesondere des § 70 

NVwVG in Verbindung mit § 64 ff. des NPOG, durch 

die Stadt bleibt unberührt. 

 

§ 24 

Übergangsreglung 

 
(1) Sondernutzungen, für die vor dem Inkrafttreten 

dieser Satzung die Stadt eine Erlaubnis widerruflich 

oder befristet erteilt hat, bedürfen keiner neuen Er-

laubnis nach § 2 dieser Satzung. Sie können jedoch 

mit nachträglichen Auflagen und Bedingungen ver-

sehen werden. 

 

(2) Bei Sondernutzungen, denen eine Erlaubnis vor In-

krafttreten dieser Satzung erteilt wurde, eine Ge-

bührenpflicht und Gebührenschuld zu diesem Zeit-

punkt aber noch nicht gegeben war, entstehen Ge-

bührenpflicht und Gebührenschuld abweichend 

von § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 1 mit Inkrafttreten 

dieser Satzung. 

 

§ 25 

Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig 

tritt die bisherige Satzung der Stadt Leer (Ostfriesland) 

über Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemein-

destraßen und in Ortsdurchfahrten (Sondernutzungs-

satzung einschließlich Gebührentarif) vom 14.12.95, 

zuletzt geändert durch Satzung vom 15.01.2018 außer 

Kraft. 

 

Anlage zur Sondernutzungssatzung (Gebührentarif) 

  

Leer, den 16.12.2019  

 

Stadt Leer (Ostfriesland) 

Die Bürgermeisterin 

Beatrix Kuhl 

__________________________________________ 

 

Satzung zur ersten Änderung der 

Eigenbetriebssatzung Kommunale Wohnungsver-

waltung Leer (KWL) vom 10.12.2014 

 

Aufgrund der §§ 10 und 140 Niedersächsisches Kom-

munalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 

(Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 27.03.2019 (Nds. GVBl. S. 70) i. V. m. der 

Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) vom 12.07.2018 

(Nds. GVBl. S. 161, 172) hat der Rat der Stadt Leer in 

seiner Sitzung am 27.06.2019 folgende erste Änderung 

der Eigenbetriebssatzung Kommunale Wohnungsver-

waltung Leer (KWL) beschlossen:  

 

Artikel I 

 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

  

a) Abs. 1, Satz 1 erhält folgende Fassung: 

 „Die Betriebsleitung der KWL besteht aus einem 

oder mehreren Mitgliedern. Über die Bestellung, 

Abberufung und eine evtl. Geschäftsbereichs-

zuordnung der Betriebsleitungen entscheidet 

der Betriebsausschuss. Bei Meinungsverschie-

denheiten innerhalb der Betriebsleitung ent-

scheidet die Bürgermeisterin oder der Bürger-

meister.“ 

 

b) In Abs. 2 Satz 2 Nr.3 lit. a) wird die Zahl 

„50.000“ durch die Zahl „25.000“ ersetzt. 

 

c) In Abs. 2 Satz 2 Nr.3 lit. b) wird die Zahl 

„50.000“ durch die Zahl „25.000“ ersetzt. 

 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

 

a) Nr.4 wird gestrichen. 

b) Aus den Nrn. 5 und 6 werden die Nrn. 4 und 5. 

 

3. § 7 wird wie folgt geändert: 

 

 In Absatz 4 wird das Wort „sechs“ durch das Wort 

„neun“ ersetzt. 

 

4. § 8 wird wie folgt geändert: 

 

 Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: „Für die 

Sonderkasse des Eigenbetriebes gelten die Vor-

schriften des Niedersächsischen Kommunalverfas-

sungsgesetzes (NKomVG) und der Kommunalhaus-

halts- und - kassenverordnung (KomHKVO), soweit 

nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.“ 

 

Artikel II 

 

Diese Satzung tritt am 01.10.2019 in Kraft 

 

Leer, den 27.06.2019 

 

Stadt Leer (Ostfriesland) 

Die Bürgermeisterin 

Beatrix Kuhl 

__________________________________________ 

 

Bauleitplanung der Stadt Weener (Ems) 

 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 150 WM 

„Östlich Sandweg“  gemäß § 13 b BauGB 

 

Der Rat der Stadt Weener (Ems) hat am 12.12.2019 den 

Bebauungsplan Nr. 150 WM „Östlich Sandweg“ gemäß 

§ 13 b BauGB als Satzung beschlossen. Der Bebauungs-

plan wurde nach § 13 b BauGB in Verbindung mit § 13 

a BauGB als Maßnahme zur Einbeziehung von Außen-

bereichsflächen in das beschleunigte Verfahren ohne 
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Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 

BauGB aufgestellt.  

 

Der Bebauungsplan setzt auf einer zurzeit landwirt-

schaftlich genutzten Fläche östlich des Sandweges in 

der Ortschaft Weenermoor ein allgemeines Wohnge-

biet fest.  

 

Der Geltungsbereich ist der nachstehenden Übersicht 

zu entnehmen: 

 

 
 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 

Nr. 150 WM „Östlich Sandweg“ gemäß § 13 b BauGB 

in Kraft (§10 Abs. 3 BauGB). 

 

Der Bebauungsplan Nr. 150 WM „Östlich Sandweg“ ge-

mäß § 13 b BauGB, die dazugehörige Begründung und 

Fachgutachten werden vom Tage der Ausgabe dieses 

Amtsblattes im Bauamt der Stadt Weener (Ems), 

Marktstraße 3, 26826 Weener, Zimmer 2 zu jeder-

manns Einsicht bereitgehalten; über den Inhalt wird 

auf Verlangen Auskunft gegeben.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass  

 

a) eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 

BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften,  

b) eine unter der Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 

BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 

Flächennutzungsplanes und 

c) ein Mangel des Abwägungsvorganges nach § 214 

Abs. 3 Satz 2 BauGB  

 

gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden, wenn 

sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-

chung schriftlich gegenüber der Stadt Weener (Ems) 

geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder 

den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzule-

gen. 

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch Fest-

setzungen eines Bebauungsplans oder seine Durchfüh-

rung eintretenden Vermögensnachteile sowie über die 

Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschä-

digungsansprüche wird hingewiesen. 

Weener, den 19.12.2019 

 

Stadt Weener (Ems) 

Der Bürgermeister 

Ludwig Sonnenberg 

__________________________________________ 

 

Beschluss der Außenbereichssatzung 

„Brinkum Meerhausen“ 

 

Der Rat der Gemeinde Brinkum hat in seiner Sitzung 

am 15.10.2019 gem. § 10 Abs. 1 die Außenbereichssat-

zung „Brinkum Meerhausen“ nach § 35 Abs. 6 BauGB 

beschlossen. 

 

Bezeichnung des Plangebiets 

 

Der Geltungsbereich der Außenbereichssatzung „Brin-

kum Meerhausen“ ist in dem folgenden Kartenaus-

schnitt dargestellt. 

 

 
 

Einsichtsmöglichkeit 

 

Die Außenbereichssatzung „Brinkum Meerhausen“ mit 

Begründung liegt vom Tage der Ausgabe dieses Amts-

blattes im Rathaus der Samtgemeinde Hesel, Rathaus-

straße 14, 26835 Hesel, Zimmer O-06 , öffentlich aus 

und kann während der Dienststunden oder außerhalb 

dieser Zeit nach Vereinbarung von allen eingesehen 

werden. Über den Planinhalt können zudem Auskünfte 

verlangt werden. 

 

Inkrafttreten 

 

Mit dieser Bekanntmachung wird die Außenbereichs-

satzung „Brinkum Meerhausen“ gem. § 10 Abs. 3 in 

Verbindung mit § 35 Abs. 6 BauGB rechtsverbindlich. 




